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B) Begründung 

1.  Grundlagen der Planung  

1.1  Anlass, Erfordernis und Ziele der Planung  

 

Die Ortsgemeinde Freudenburg plant die Entwicklung weiterer Gewerbeflächen am west-

lichen Siedlungsrand  im Anschluss an das bestehende Gewerbegebiet am Sportplatz . Hin-

tergrund ist ein konkretes Bauvorhaben zur Errichtung eines nicht großflächigen Lebens-

mitteldiscounters , einschließlic h Bäckerei,  mit einer Verkaufsfläche von maximal 800 m² . 

 

Aufgrund der Lage im Außenbereich ist zur Realisierung des Planvorhabens die Aufstellung 

eines qualifizierten Bebauungsplans gemäß § 2 (1) BauGB erforderlich.  

 

Im Flächennutzungsplan der Verbandsgem einde Saarburg-Kell ist zwar eine Erweiterungs-

fläche für Gewerbe vorgesehen, jedoch noch nicht abschließend als gewerbliche Bauflä-

che dargestellt.  Der Flächennutzungsplan wird  daher im Parallelverfahren gemäß § 8 (3) 

BauGB geändert. 

 

 

1.2  Bauleitplanverfahren  

 

Der Rat der Ortsgemeinde Freudenburg hat zur Gewährleistung einer nachhaltigen städte-

baulichen Entwicklung gemäß § 1 (5) BauGB chd @tersdkktmf cdr Ada`ttmfrok`mr ƑIn der 

HufƏbeschlossen.  

 

Die hier vorliegende Fassung der  Planzeichnung, Textfestsetzungen,  Begründung und Um-

weltbericht wurde für die Bekanntmachung  gemäß § 10 (3)  BauGB angefertigt . 

 

 

1.3  Räumlicher Geltungsbereich Ɗ Bestandssituation  

 

Ortsgemeinde  Freudenburg 

Verbandsgemeinde  Saarburg-Kell 

Kreis Trier-Saarburg 

Einwohnerzahl  1.864 Stand: 31.12.2020 1 

Gemarkung ca. 11,11  km²  

Lage 

 

Das zwischen ca. 318  m und 308  m. ü. NHN liegende Plangebiet ist 

durchschnittlich ca. 9 % in westliche  Richtung geneigt. Das Plangebiet 

liegt in der Freudenburger Muschelkalkplatte  in der Großlandschaft Gut-

land. 

Fließgewässer in der 

Ortslage 

Gewässer 3. Ordnung:  

¶ Freudenburger Bach, ca. 550 m  südlich  des Planbereichs, 

¶ Namenloser Bach, ca. 220 m westlich des Planbereichs.  

 

 
1 Quelle: http://infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat/con-

tent.aspx?tp=46975&id=103&g=0723508028&l=3  [Letzter Zugriff: 30 .07.2021]  
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Verkehrsanbindung 

(klassifizierte  

Straßen) 

Landesstraße L 1 31: Trassem Ɗ Freudenburg Ɗ Weiten (Saarland)  

Landesstraße L 133 : Kirf Ɗ Freudenburg Ɗ Taben-Rodt 

 

Das Plangebiet wird südlich von der L 133  tangiert und über diese er-

schlossen.  

 

Westlich  des Plangebiets liegt eine Messstelle zur Feststellung der 

durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärke (DTV). Diese beläuft sich 

auf 1.084  (2) Kfz/24 h
2. 

Benachbarte Ortsge-

meinden 

Westlich:  Kirf  

Nördlich : Trassem 

Östlich :  Taben-Rodt 

Südlich:  Weiten  

 

  
Lageübersicht des Bebauungsplans, topografische Karte, unmaßstäblich, Quelle: ©GEO -Basis DE 

 

Das 1,22 ha große Plangebiet befindet sich auf einer nach Westen abfallenden Wiese. 

Südlich wird das Plangebiet durch die L  133 begrenzt. Westlich und nördlich schließen 

sich Feldgehölze und Wiesen an, östlich  liegt  ein bestehendes Gewerbegebiet. Entlang der 

L 133 verläuft eine, zeitweise mit Wasser durchflossene, Betonrinne. An den äußersten 

Rändern des Plangebiets befinden sich Gruppen überwiegend kleinerer Fel dgehölze; in der 

nordwestlichen Ecke stockt eine größere Silberweide mit einigen Misteln.   

 

 
2 Die Zahl in Klammern gibt prozentual den Schwerverkehrsanteil an.  Quelle: Landesbetrieb Mobilität Rhein-

land-Pfalz. Straßenkarte Rheinland -Pfalz. Verkehrsstärkenkarte. Kreisstraßen. Straßenverkehrszählung 2015.  
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Lageübersicht des Bebauungsplans, Luftbild, unmaßstäblich, Quelle: ©GEO -Basis DE 
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Impressionen des Planbereichs  

 
Blick zentral auf das Plangebiet,  

Richtung Norden   

 
Blick auf das Plangebiet, im Hintergrund befin-

den sich Gehölze, Richtung Nordwest en  

 
Blick entlang der L  133 mit Betonrinne, Richtung 

Westen  

 

 
Überblick Plangebiet, Wiesenflächen, Blick Rich-

tung Osten auf das bestehende Gewerbegebiet  

 

 
Ortseingang Freudenburg in Richtung Osten  

 
Westlicher Wirtschaftsweg, Blick auf das südli-

bgd Vngmfdahds ƑAtqfatmfdqs mit Lärmschutz-

wallƏ 
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2.  Einordnung in die städtebauliche E ntwicklung und überörtliche Pla nung 

2.1  Landesentwicklungsprogramm IV Rheinland -Pfalz - (Stand: 2. Teilfort-

schreibung 2015)/Regionaler Raumordnungsplan Trier (RROP 1985/1995)  

 

Gemäß § 1 (4) BauGB sind die Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anzupassen. 

Relevante Ziele der Raumordnung bestehen in Form des am 25.08.2008 in Kraft getrete-

nen Landesentwicklungsprogrammes Rheinland -Pfalz (LEP IV) und des Regionalen Raum-

ordnungsplanes Trier (RROP 1985/1995). Zusätzlich gibt es einen Entwurfsstand des 

RROP Trier, von 2014 'ƑQNOmdt.DƏ(- Chd Yhdkedrskdftmfdm hl Dmsvtqe cdr QNOmdt rhmc hl

weiteren Verfahren gem. § 4 (1) Nr. 3 ROG zu berücksichtigen.  

 

Die Ortsgemeinde Freudenburg gehört zur Verbandsgemeinde Saarburg -Kell und liegt im 

Landkreis Trier -Saarburg. Für die Ortsgemein de und das Plangebiet werden in den einzel-

nen Programmen und Plänen der Landes- und Regionalplanung  folgende Vorgaben und 

Aussagen gemacht:  

 

Landesentwicklungsprogramm Rheinland -Pfalz - LEP IV (Stand: Oktober 2008)  

 
Auszug LEP IV, Planbereich in Rot, unmaßstäblich  
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Im LEP IV werden für die Ortsgemeinde Freudenburg folgende Vorgaben und Entwick-

lungsziele benannt:  

- Raumstrukturgliederung:  Ländliche Bereiche mit disperser Siedlungs-

struktur (Bevölkerungsanteil in 

OZ/MZ<33%), max. 3 Zentren  

In <= 30 PKW -Minuten  

- Demografisches Wachstum und 

demografische Schrumpfung  

Wachstum: Wanderungsgewinn größer als 

Sterbeverlust  

- Leitbild Entwicklung  Entwicklungsbereich mit oberzentraler Aus-

strahlung  

- Leitbild Freiraumschutz:  Keine besondere Aussage  

- Landschaftstypen (Analyse):  Agrarlandschaft  

- Erholungs- und Erlebnisräume 

(Analyse):  

Saargaurandhöhen 

Überleitung von den Saargau -Hochflächen 

zum Saartal mit steilen Bachtälern, naturna-

hen Waldbeständen und hohem Anteil an 

Feuchtwiesen, Streuobst, Magerwiesen. Teil-

bereiche mit Weinbau und Trockenmauern.  

Historische Siedlungskerne. Landesweite Be-

deutung als Teil des Naturparks Saar -Huns-

rück, Gebiet mit sehr hoher Landschaftsbild-

qualität.  

- Historische Kulturlandschaften:  Keine besondere A ussage 

- Biotopverbund:  Das Plangebiet liegt außerhalb der  Flächen 

des landesweiten Biotopverbundes  und 

grenzt östlich an diese an.  

- Leitbild Grundwasserschutz:  Landesweit bedeutsamer Bereich für die Si-

cherung des Grundwassers, Bereich von her-

ausragender Bedeutung  

- Leitbild Hochwasserschutz:  Keine besondere Aussage  

- Klima: Keine besondere Aussage  

- Leitbild Landwirtschaft:  Landesweit bedeutsamer Raum für die Land-

wirtschaft  

- Leitbild Forstwirtschaft:  Randlich landesweit bedeutsamer Ber eich für 

die Forstwirtschaft  

- Leitbild Rohstoffsicherung:  Keine besondere Aussage  

- Leitbild Erholung und Tourismus:  Landesweit bedeutsamer Bereich für Erho-

lung und Tourismus.  

- Funktionales Verkehrsnetz:  Keine besondere Aussage  

- Ausschlüsse und Beschränkun-

gen Windenergienutzung: 3 

Einzelfallprüfung (Naturpark)  

 

  

 

 
3 Erste Landesverordnung zur Änderung der Lan desverordnung über das Landesentwicklungsprogramm vom 

26. April 2013.  
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Arbeiten und Gewerbe  

Im Hinblick auf die Ausweisung weiterer Gewerbeflächen werden die Grundsätze des LEP 

IV G 52, G 53, G 54 sowie G 55 nicht beeinträchtigt und angemessen berücksichtigt. Die 

bestehenden Gewerbeflächen - im östlich angrenzenden Gewerbegebiet - sind bereits voll-

ständig genutzt und bebaut, weshalb keine weiteren Gewerbeflächen bestehen und ge-

nutzt werden können (G 52).  

 

Wasser Ɗ Gewässerschutz und nachhaltige Gewässerentwicklung  

Der Planbereich liegt innerhalb eines landesweit bedeutsamen Bereiches für die Sicherung 

des Grundwassers. Die Grundsätze G 100, G 101, G 104 sowie die Ziele Z 102 und Z 

103 werden durch die Planung nicht b eeinträchtigt bzw. tangiert und daher angemessen 

berücksichtigt. Gemäß Z 103 sind die natürlichen Grundwasserverhältnisse zu schützen 

und schädliche Stoffeinträge, die das Grundwasser und den Boden belasten können, zu 

verhindern. Die Schutzfunktion des Bod ens für das Grundwasser ist durch Vermeidung 

von Belastungen und einen entsprechenden Freiflächenschutz zu gewährleisten.  Im Rah-

men der konkreten Objektplanung wird das Ziel Z 103 durch entsprechende Vorkehrungen 

berücksichtigt.  Hinweise hierzu werden auf Grundlage von Informationen, die durch die 

SGD Nord bereitgestellt wurden, in den Textfestsetzungen gegeben.  

 

Vorrang Innen - vor Außenentwicklung  

Im Folgenden wird Bezug auf das Ziel Z 31 des LEP IV (2. Teilfortschreibung vom 21. Juli 

2015) genommen:  

 

ƑChd Innenentwicklung hat Vorrang vor der Außenentwicklung. Bei einer Darstellung von 

neuen, nicht erschlossenen Bauflächen im planerischen Außenbereich, im Sinne des § 35 

BauGB ist durch die vorbereitende Bauleitplanung nachzuweisen, welche Flächenpoten -

ziale im Innenbereich vorhanden sind und aus welchen Gründen diese nicht genutzt wer-

cdm jďmmdm+ tl dqenqcdqkhbgd Adc`qed `aytcdbjdm-Ə 

 

Dieser Nachweis des Z 31 LEP IV soll nachstehend erbracht werden:  

 

Flächengröße, Flächenverfügbarkeit und Topografie  

Im Innenbereich der Ortslage Freudenburg bestehen keine zusammenhängenden Flächen 

mit einer vergleichbaren Flächengröße von ca. 1,0 ha, die die städtebaulichen Anforde-

rungen an ein Gewerbegebiet erfüllen. Die bestehenden Flächen sind aufgrund ihrer Größe, 

ihrer Geometrie und Struktur (Flächenzuschnitt) sowie ihrer Erschließungssituationen nicht 

für die Erschließung eines Gewerbegebiets geeignet. Oftmals werden Freiflächen in der 

innerörtlichen Lage über Wohnstraßen mit engem Straßenraumquerschnitt erschlossen.  

Vorhandene Freiflächen liegen oft im Bereich von Privatgärten, Ackerflächen sowie zu-

sammenhängende Gehölzstrukturen.  

 

Des Weiteren ist die Ortslage Freudenburg von einer bewegten Topografie geprägt, was 

die Erschließung größerer zusammenhängender Flächen zusätzlich erschwert.  

 

Zudem befindet sich ein Großteil der innerörtlichen Freiflächen in Privateigentum. Eine 

Verkaufsbereitschaft seitens der Eigentümer besteht Ɗ sofern eine Erschließung überhaupt 

sinnvoll erscheint - nach derzeitigem Kenntnisstand nich t.  
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Nachfolgend werden größere zusammenhängende innerörtliche Freiflächen und die 

Gründe für eine Nicht -Erschließung dargestellt:  

 

 
Auszug Freiflächen Ortslage Freudenburg,  unmaßstäblich, Quelle: ©GEO-Basis DE 

 

Lage im Innenbereich:  Zentral 

Nutzung:  Grünfläche mit Gehölzstrukturen (südlich),  

Ackerflächen (nördlich)  

Eigentumsverhältnisse:  Privateigentum  

Darstellung Flächennutzungsplan  Gemischte Baufläche  

Bewertung:  Aufgrund der Flächengröße kommen die dar-

gestellten Bereiche für eine Ausweis ung als 

Gewerbefläche nicht in Betracht.  
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Auszug Freiflächen Ortslage Freudenburg,  unmaßstäblich, Quelle: ©GEO-Basis DE 

 

Lage im Innenbereich:  Zentral-westlich  

Nutzung:  Privatgärten  

Verkehrliche Anbindung:  Keine Erschließung 

Eigentumsverhältnisse:  Privateigentum  

Flächenstruktur:  Enge Einzelparzellen, keine zusammenhängen-

den Flächen 

Darstellung Flächennutzungsplan  Wohnbaufläche  

Bewertung:  Die Freiflächen eignen sich nicht für eine Aus-

weisung von Gewerbeflächen: Aufgrund der 

Insellage - im Bereich privater Gärten - sind 

Nutzungskonflikte zu erwarten, eine Erschlie-

ßung lässt sich nicht ohne erheblichen Auf-

wand herstellen.  
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Auszug Freiflächen Ortslage Freudenburg,  unmaßstäblich, Quelle: ©GEO-Basis DE 

 

Lage im Innenbereich:  Südlich 

Nutzung:  Parkflächen, Ackerflächen, Grünstrukturen  

Verkehrliche Anbindung:  Verkehrliche Anbindung ist als nicht geeignet 

einzustufen: die Erschließungsstraße weist eine 

Straßenraumbreite von 4,00 m bis max. 5,00 

m auf.  

Eigentumsverhältnisse:  Die Grundstücke liegen größtenteils in Privatei-

gentum.  

Flächenstruktur:  Größere sowie kleinere enge Parzellen, nördli-

che Freiflächen sind durch eine Gewässerpar-

zelle voneinander getrennt.  

Darstellung Flächennutzungsplan  Festw iese, Grünfläche  

Bewertung:  Die zusammenhängenden Flächen weisen zwar 

eine Flächengröße von einigem Gewicht auf, je-

doch werden diese durch eine Straße sowie 

eine Gewässerparzelle voneinander getrennt. 

Die Erschließung eignet sich zudem aufgrund 

einer schlechten verkehrlichen Anbindung 

nicht.  
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Auszug Freiflächen Ortslage Freudenburg,  unmaßstäblich, Quelle: ©GEO-Basis DE 
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Lage im Innenbereich:  Zentral östlich  

Nutzung:  Grünstrukturen, Privatgärten  

Verkehrliche Anbindung:  Anbindung über L 133 möglich  

Eigentumsverhältnisse:  Die Grundstücke liegen größtenteils in Privatei-

gentum.  

Flächenstruktur:  Mehrere unterschiedlich große Parzellen.  

Darstellung Flächennutzungsplan  Privatgenutztes Gartenland  

Bewertung:  Die zusammenhängenden Flächen weisen zwar 

eine Flächengröße von einigem Gewicht auf, 

liegen jedoch in Insellage und sind von unter-

schiedlichen Freiflächennutzungen geprägt. 

Aufgrund dieser Situation ist von Nutzungskon-

flikten auszugehen. Eine Erschließung mit Ge-

werbeflächen ist nicht geeignet. Zudem liegen 

die Flächen im Bereich eines steilen Gefälles.  

 

 
Auszug Freiflächen Ortslage Freudenburg,  unmaßstäblich, Quelle: ©GEO-Basis DE 

 

Lage im Innenbereich:  Zentral westlich  

Nutzung:  Grünfläche, Grünstrukturen , Lärmschutzwall  

(hier ist eine Ausweisung nicht möglich)  

Verkehrliche Anbindung:  Gemeindestraße 

Eigentumsverhältnisse:  Privateigentum  

Flächenstruktur:  Aufgrund der Flächengröße und des Zuschnitts 

kommt eine Ausweisung von Gewerbeflächen 

nicht in Betracht.  

Darstellung Flächennutzungsplan  Westlich: Wohnbaufläche, Immissionsschutz-

vorkehrungen; Östlich: Grünfläche  

Bewertung:  Siehe Flächenstruktur  
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Auszug Freiflächen Ortslage Freudenburg,  unmaßstäblich, Quelle: ©GEO-Basis DE 

 

Lage im Innenbereich:  Zentral westlich  

Nutzung:  Grünfläche, Grünstrukturen, Privatgärten, 

Friedhof  

Verkehrliche Anbindung:  Gemeindestraße 

Eigentumsverhältnisse:  Privateigentum  

Flächenstruktur:  Kleinteilige sowie größere Parzellen, schlauch-

förmige Freiflächenform  

Darstellung Flächennutzungsplan  Gemischte Baufläche, Privatgenutztes Garten-

land, Friedhof  

Bewertung:  Aufgrund vorhandener Grünstrukturen sowie 

der Insellage, inmitten von Wohnbebauung, 

sind Nutzungskonflikte zu erwarten. Zudem 

liegt das Gelände am Hang. Eine Ausweisung 

von Gewerbeflächen kommt nicht in Betracht.  
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Weitere potenzielle zusammenhängende Freiflächen liegen nicht im Innenbereich von Freu-

denburg. Zusammenfassend sind keine geeignet en Flächen vorhanden, um ein Gewerbe-

gebiet im Innenbereich zu erschließen.  

 

Darüber hinaus gibt es keine als gewerbliche Bauflächen  im Flächennutzungsplan  darge-

stellten Freiflächen im Innenbereich der Ortsgemeinde Freudenburg, die für eine bauliche 

Entwick lung herangezogen werden können.  

 

Des Weiteren sind bei der Erschließung von größeren Gewerbeflächen weitere folgende 

Belange zu berücksichtigen:  

 

Gebot der Rücksichtnahme & städtebauliches Einfügen  

Eine Erschließung größerer Gewerbeflächen inmitten von Wo hnquartieren kann im Hinblick 

auf die höheren Grundflächen und Gebäudekubaturen zu bodenrechtlichen Spannungen 

und ungeordneten Gemengelagen führen.  

 

Verkehrliche Anbindung  

Durch die Erschließung gewerblicher Baugrundstücke ist mit der Zunahme von Verkehr en 

(Schwerlast, PKW -Verkehr) zu rechnen, die zu weiteren Beeinträchtigungen bspw. der 

Verkehrssicherheit führen können.  

 

Schallschutz  

Mit der Zunahme des Verkehrs erhöhen sich die Lärmbelastungen für die benachbarten 

Wohnquartiere. Die vom Betrieb selbst ausgehenden Lärmemissionen können zu einer Be-

lastung für die Wohnbevölkerung werden.  

 

Grünstrukturen  

Bestehende größere zusammenhängende Gehölzstrukturen stellen auch für bestimmte 

Tierarten im Innenbereich eine Heimstätte dar und sind daher schütze nswert.  

 

Zwischenfazit  

Der gewählte Standort eignet sich hingegen aufgrund seiner verkehrlichen Anbindung über 

die L 133. Auch die Erweiterung des bestehenden Gewerbegebiets entspricht einer ge-

ordneten städtebaulichen Entwicklung. Außerdem bestehen für das  südliche Wohngebiet 

bereits aktive Schallschutzmaßnahmen in Form eines Lärmschutzwalls.  

 

Zusammenfassend wird es erforderlich, weitere Gewerbeflächen im Außenbereich zu er-

schließen, um die Ortsgemeinde städtebaulich geordnet und verträglich entwickeln zu 

können. Das Ziel Z 31 LEP IV wurde mit diesem Nachweis zusammenfassend berücksich-

tigt.  
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Qdfhnm`kdq Q`tlnqcmtmfrok`m ƑSqhdqƏ 'QQNO 0874.0884( 

Der Regionale Raumordnungsplan (RROP) stammt aus dem Jahr 1985. Er wurde 1995 für 

chd Sdhkadqdhbgd Ƒfdvdqakhbgd Vhrtschaft, Sicherung und Verbesserung des öffentlichen 

Udqjdgqr tmc Dhmydkg`mcdkƏ enqsfdrbgqhdadm- 1//3 f`a dr dhmd vdhsdqd Sdhkenqsrbgqdhatmf

für den Bereich Energieversorgung und Windenergie. Seit Januar 2014 gibt es den Entwurf 

eines neuen Regionalen Raumordnungsplans für die Region Trier, der im Zeitraum vom 

10.03.2014 bis einschließlich 09.06.2014 öffentlich ausgelegt wurde. Ein Fortgang der 

Planung ist seitdem nicht erfolgt. Dennoch haben die in Aufstellung befindlichen Ziele des 

ROPneu/E gemäß § 3 (1)  Nr. 4 Raumordnungsgesetz den Stand der sonstigen Erforder-

nisse der Raumordnung erreicht. Daher sind die Zielfestlegungen im Entwurf des ROPneu 

im weiteren Verfahren gem. § 4 (1) Nr. 3 ROG zu berücksichtigen. Gleichwohl werden 

nachfolgend die planerischen Unqf`adm cdr Qdfhnm`kdm Q`tlnqcmtmfrok`mr ƑQdfhnm

SqhdqƏ `tr cdl I`gq 0874.0884 rnvhd chd Unqf`adm `tr cdl `jstdkkdm Dmsvtqerrs`mc

2014 für die Ortsgemeinde Freudenburg dargestellt:  

 

Qdfhnm`kdq Q`tlnqcmtmfrok`m ƑSqhdqƏ 'QQNO 0874.0884( 

 

- Raumstrukturgliederung:  Raumtyp III: Mittelbereich mit erheblichen 

Strukturschwächen (strukturschwache 

Räume) 

- Zentrale Orte und  

 Versorgungsbereiche:  

Im Mittelbereich des Mittelzentrums Saar-

burg 

- Achsennetz:  Randlich großräumig bedeutsame Achse  

- Radwegenetz:  Regionale Radwegeergänzungen 

- Energieversorgung:  Vorhandene 220 kV -Leitung 

- Schwerpunktbereiche der weite-

ren Fremdenverkehrsentwick-

lung:  

Schwerpunktbereich Ɗ Vorrangig land-

schaftsbezogener Fremdenverkehr  

- Gemeinde mit besonderer Funk-

tion:  

Erholung, Wohnen, sehr gut bis gut geeig-

nete landwirtschaftliche Nutzflächen, gute 

Eignung für landschaftsbezogene Freizeit und 

Erholung 

- Natur- und Landschaftsschutzge-

biet , Schutzgebiete : 

Naturpark Ɗ Kernzone, Wasserschutzgebiet  

 

Schwerpunktb ereich der weiteren Fremdenverkehrsentwicklung  

Eine Beeinträchtigung der Vorgaben zur Fremdenverkehrsentwicklung durch die geringfü-

gige Ausweisung weiterer Gewerbeflächen ist nicht erkennbar. Die Fläche weist bisher 

keine Bedeutung für den Fremdenverkehr auf. Aufgrund der unmittelbaren Nähe zu bereits 

östlich liegenden Gewerbeflächen bieten sich diese Flächen außerdem nicht primär für die 

Schaffung weiterer touristischer Infrastruktur wie bspw. Gastronomie oder Beherber-

gungsgewerbe an.  

 

Vorrangfläche für Landwirtschaft  

Die Kreisverwaltung Trier-Saarburg hat darauf hingewiesen, dass sich das Plangebiet in-

nerhalb einer Vorrangfläche für Landwirtschaft befindet. Hierzu wurde wie folgt durch die 

Gemeinde abgewogen: Da der Entwurf des Rdfhnm`kdm Q`tlnqcmtmfrok`mr 1/03 `kr Ƒhm 

Aufstellung befindliches Ziel der Regional - tmc K`mcdrok`mtmfƏ `mfdrdgdm vdqcdm j`mm+

treten dessen Darstellungen im Zweifelsfall vor die Darstellungen des Regionalen 
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Raumordnungsplans aus dem Jahr 1985/95. Der Entwurf des regionalen Raumordnungs-

plans ste llt für das Plangebiet ein Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft dar, was grundsätzlich 

kein Planhindernis für bauliche Entwicklung der Flächen darstellt. Im Rahmen der Abwä-

gung sollte die gemeindliche Sicherung der örtlichen Nahversorgung Vorrang vor der Si-

cherung landwirtschaftlicher Vorbehaltsflächen haben. Das Plangebiet war zudem bereits 

im genehmigten Flächennutzungsplan als potenzielle Erweiterungsfläche für Gewerbe vor-

geschlagen. Abschließend ist die Fläche bei näherer Betrachtung aufgrund ihrer Größe und  

ihres Zuschnittes ohnehin nur eingeschränkt landwirtschaftlich nutzbar.  Daher wird eine 

Beeinträchtigung der Vorgaben des ROP 1985/1995 nicht zu erwarten sein.  

 

Naturpark  

Es erfolgt keine Beeinträchtigung. Es wird auf Kapitel 2.5 verwiesen.  

 

Wasserschutz gebiet 

Das Plangebiet liegt innerhalb eines Wasserschutzgebiets. Der ROP 1985/1995 führt 

hierzu aus:  

 

4-4-2-09 ƑChd eĕq chd Fqtmcv`rrdqdmsm`gld fddhfmdsd Fdahdsd rhmc unm `kkdm Mtsytmfdm

freizuhalten, die der Trinkwassergewinnung abträglich sind und so zu schützen, daß sie 

adh Adc`qe tmdhmfdrbgqúmjs eĕq chd Sqhmjv`rrdqudqrnqftmf fdmtsys vdqcdm jďmmdm-Ə 

 

4-4-2-19 ƑYt chdrdm Fdahdsdm fdgďqdm adrsdgdmcd tmc fdok`msd V`rrdqrbgtsyfdahdsd+

schutzbedürftige Gebiete für Grund - bzw. Oberflächenwasser sowie Einzugsbe reiche vor-

g`mcdmdq tmc unqfdrdgdmdq Sqhmjv`rrdqrodqqdm-Ə 

 

Abwägung:  

Sowohl die Kreisverwaltung Trier -Saarburg als auch die Struktur Ɗ und Genehmigungsdi-

rektion Nord haben im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung des Bebauungsplan-

udqe`gqdmr ƑHm cdq GteƏ dqjkúqs+ c`rr ctqbg chd fdok`msd A`tl`ðm`gld dhmd Fqtmcv`r,

sergefährdung unter Beachtung von entsprechenden fachlichen Vorgaben, nicht erkenn-

bar ist. Die einzuhaltenden Vorgaben zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen sind 

den Hinweisen der Textfestse tzungen zu entnehmen. Das Plangebiet weist darüber hinaus 

keine besondere Eignung für die Grundwassergewinnung auf. Die Hinweise wurden ent-

sprechend zur Kenntnis genommen und sollen im Weiteren beachtet werden.  Es wird auf 

Kapitel 2.5 verwiesen. Eine Beeinträchtigung der Vorgaben des ROP 1985/1995 ist nicht 

zu erwarten.  

 

Gewerbliche Wirtschaft  

Das Plangebiet liegt außerhalb einer Gemeinde mit der besonderen Funktion für Gewerbe. 

Somit sind insbesondere die Grund sätze zu interkommunalen und lokalen Gewerbezentren 

zur Verbesserung der Wirtschaftsstruktur in den Nahbereichen zu betrachten:  
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Die Verbandsgemeinde hat im Flächennutzungsplan für die Planflächen die gewerbliche 

Siedlungserweiterung vorgesehen. Die unt er dem 2. Punkt G angeführten Vorgaben wer-

den durch die vorliegende Planung erfüllt.  

 

Eine Beeinträchtigung der Grundsätze und Ziele zur gewerblichen Wirtschaft wird mit der 

vorliegenden Planung nicht zu erwarten sein.  

 

Insgesamt werden keine Grundsätze und Ziele des RROP Trier von 1985/1995 negativ 

beeinträchtigt.  
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Qdfhnm`kdq Q`tlnqcmtmfrok`m ƑSqhdqƏ 'Dmsvtqerrs`mc unm 1/03+ ƑQNOmdt.DƏ( 

 
Auszug ROPneu/E, Plangebiet in Rot, unmaßstäblich  

 

In der Gesamtkarte des ROPneu/E ist für das Plangebiet folgendes festgelegt:  

¶ Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft  

¶ Vorbehaltsgebiet regionaler Biotopverbund  

¶ Vorranggebiet Grundwasserschutz  

¶ Vorbehaltsgebiet Erholung und Tourismus  

 

Hierbei sind die Ziele und Grundsätze der jeweils betroffenen Belange im Rah men des 

Bauleitplanverfahrens zu berücksichtigen.  

 

Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft  

Das betroffene Gebiet liegt in einem Vorbehaltsgebiet für die Landwirtschaft und ist im 

Rahmen der Bauleitplanung ihrem Gewicht zu bewerten und zu behandeln. Hierbei darf es  

nach Aussage der Planungsgemeinschaft Trier nicht zu planungsbedingten Nachteilen für 

die Landwirtschaft kommen.  

 

Abwägung:  

Chd K`mcvhqsrbg`esrj`lldq vtqcd hl Q`gldm cdr Ada`ttmfrok`mudqe`gqdmr ƑHm cdq GteƏ

bereits beteiligt. Seitens dieser bestehen kein e grundlegenden Bedenken gegenüber der 

Ausweisung eines Gewerbegebiets. Der betroffene Landwirt wurde bereits im Vorfeld des 

Planverfahrens durch die vorherige Eigentümerin der Planfläche informiert. Der Landwirt 

soll mindestens 6 Monate im Voraus der Baua usführung über die Umsetzung informiert 
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werden. Der Landwirtschaft entstehen zusammenfassend daher keine planungsbedingten 

Nachteile.  

 

Der Gemeinde Freudenburg wird darüber hinaus keine besondere Funktion für die Land-

wirtschaft zugeschrieben.  

 

Vorbehaltsge biet Regionaler Biotopverbund  

Das Plangebiet liegt gemäß der nachstehenden Abbildung  innerhalb eines Vorbehaltsge-

biets Regionaler Biotopverbund.  

 

 
 

Abwägung:  

Erhebliche Auswirkungen auf den Biotopverbund sind nicht anzunehmen, da Erhaltungs-

maßnahmen im nördlichen Plangebiet und die Neuanlage einer großflächigen Streuobst-

wiese extern vorgenommen werden. Die Planung kann demnach umgesetzt werden, da 

weder der lan desweite Biotopverbund in seiner Funktionsfähigkeit noch der Aufbau des 

regionalen Biotopverbundsystems dauerhaft voraussichtlich erheblich beeinträchtigt wer-

den. Es sind weiterhin keine Fernwirkungen der Planung auf den Biotopverbund zu erwar-

ten. Das Plangebiet befindet sich in direktem Anschluss an bestehende Siedlungsbereiche, 

welche eine entsprechende Vorbelastung der Flächen bedingen. Schutzwürdige Biotop-

strukt uren, wie die artenreiche Wiese im Norden und die begleitenden Gehölzstrukturen 

mit Totholzanteilen, bleiben zum Schutz von Arten und Lebensräumen durch die Planung 

erhalten.  

 

Auswirkungen auf das FFH -Gebiet wurden innerhalb einer FFH -Verträglichkeitsvorp rüfung 

untersucht. Im Ergebnis sind negative Auswirkungen des Vorhabens auf die Schutzziele 

des Gebietes sowie auf die festgelegten Maßnahmen des Bewirtschaftungsplans zusam-

menfassend nicht zu erwarten. Die in Abstimmung befindlichen Flächen zur Kompensati on 

des Eingriffs befinden sich innerhalb dieses FFH -Gebietes. Sie dienen somit der Sicherung 

und Entwicklung des Biotopverbundsystems.  
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FFH-Gebiet Serriger Bachtal und Leuk und Saar (LANIS) und Plangebiet (rot)  

 

Vorranggebiet Grundwasserschutz  

Der Planbereich wird als Vorranggebiet für den Grundwasserschutz festgelegt. Innerhalb 

dieser Gebiete hat die Sicherung des Grundwasservorkommens Vorrang vor konkurrieren-

den Nutzungsansprüchen, die zu einer Beeinträchtigung der Grundwasserqualität sowie 

der Grundwasserneubildung führen und die Funktionsfähigkeit der Trinkwasserversorgung 

beeinträchtigen können.  

 

Eine Zustimmung seitens der Regionalplanung wurde in Aussicht gestellt, wenn die zu-

ständige Wasserwirtschaftsverwaltung bestätigt, dass bei Realisierung  der Bebauungs- 

sowie Objektplanung weder die Funktionsfähigkeit des Grundwasserhaushaltes noch die 

Trinkwasserversorgung erheblich beeinträchtigt werden.  

 

Abwägung:  

Sowohl die Kreisverwaltung Trier -Saarburg als auch die Struktur Ɗ und Genehmigungsdi-

rekti on Nord haben im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung des Bebauungsplan-

udqe`gqdmr ƑHm cdq GteƏ dqjkúqs+ c`rr ctqbg chd fdok`msd A`tl`ðm`gld dhmd Fqtmcv`r,

sergefährdung unter Beachtung von entsprechenden fachlichen Vorgaben, nicht erkenn-

bar ist. Die einzuhaltenden Vorgaben zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen sind 

den Hinweisen der Textfestsetzungen zu entnehmen.  
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Das Planvorhaben beeinträchtig t die Ziele und Grundsätze des Grundwasserschutzes zu-

sammenfassend nicht negativ.  

 

Verbesserung der Erholungsmöglichkeiten und Stärkung des Fremdenverkehrs / Sicherung 

der Erholungsräume / Vorbehaltsgebiet Erholung und Tourismus  

Die Planungsgemeinschaft Trier teilt mit, dass der Planbereich nach den Festlegungen des 

regionalen Raumordnungsplans von 1985 in einem Vorranggebiet für Erholung mit guter 

Eignung für landschaftsbezogene Freizeit und Erholung liegt. Diese Gebiete sind auf grund 

ihrer landschaftlichen Schönheit und klimatischen Gunst für die Erholung besonders ge-

eignet. Bei allen raumbedeutsamen Maßnahmen ist darauf zu achten, dass Naturhaushalt 

und Landschaftsbild als natürliche Eignungsgrundlagen dieser Gebiete erhalten bl eiben 

bzw. nach Möglichkeit verbessert werden (Kap. 5.2.1 ROPl). Zudem liegt das Vorhaben 

in einem Schwerpunktbereich der weiteren Fremdenverkehrsentwicklung. Weiterhin wird 

der Ortsgemeinde Freudenburg im ROPl die besondere Funktion Erholung zugewiesen. 

Auch im ROPneu/E wird der Ortsgemeinde die besondere Funktion Freizeit/Erholung zuer-

kannt. Die Gemeinden mit dieser besonderen Funktion sollen ihre touristischen Entwick-

lungsmöglichkeiten sichern. Bei der Abwägung konkurrierender Nutzungsansprüche sollen 

die Belange von Erholung und Tourismus besonders berücksichtigt werden. Es soll daher 

besonderer Wert auf Anpassung der geplanten Baukörper an das vorhandene Ortsbild und 

auf Einbindung des Plangebiets in die umgebende Landschaft gelegt werden.  

 

Abwägung:  

Mit dem kleinflächigen Planbereich werden nur geringfügig Außenbereichsflächen über-

plant, die nicht direkt eine für Erholungszwecken dienende Funktionen aufweist. Wichtige 

fußläufige Wegeverbindungen werden nicht überplant oder aus ihrer Nutzung genommen. 

Das Plangebiet stellt derzeit eine Grünwiese dar, die für den Erholung und Tourismus nur 

eine geringe Bedeutung aufweist. Sie wird konkret nicht für Freizeitaktivitäten genutzt.  

 

Zur Herstellung einer verträglichen Planung mit den regionalplanerischen Belan gen Erho-

lung und Tourismus werden entsprechende Maßnahmen zur Höhe der Gebäudekubatur 

und der landschaftsbildverträglichen Einbindung durch Begrünung vorgesehen.  Außerdem 

werden die im Plangebiet bestehenden Gehölzstrukturen weitestgehend durch eine ent-

sprechende Festsetzung erhalten.  

 

Zusammenfassend ist eine negative Beeinträchtigung der regionalplanerischen Belange 

Erholung und Tourismus nicht gegeben.  

 

Weitere Aussagen des ROPneu/E:  

Im ROPneu/E werden darüber hinaus in der Zusammenschau folgende Aussage n getrof-

fen:  

 

- Leitvorstellungen zur Regional-

entwicklung:  

Erholungs- und Erlebnisraum 

- Zentrale Orte und  

 Versorgungsbereiche:  

Mittelbereich Saarburg  

- Besondere Funktionen:  Wohnen, Freizeit/Erholung  
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- Funktionsraum des Biotopver-

bundsystems:  

Vorbehaltsgebiet regionaler Biotopverbund  

- Klimaökologische Problem -

räume: 

Randlich mittlere klimatische Belastung  

- Radonpotenzial:  Hoch (über 100.000 Becquerel/m³)  

- Landesweit bedeutsame Erho-

lungs- und Erlebnisräume: 

Mosaiklandschaft des Saargaurands  

- Regionales Radwegenetz:  Regionale Verbindung  

- Landwirtschaftliche Flächen in 

Grundwasserkörpern mit ungüns-

tigem chemischem Zustand:  

Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft, Grundwas-

serkörper mit ungünstigem chemischem Zu-

stand (Wasserrahmenrichtlinie, 2009.)  

 

Die hier angeführten Belange werden durch die Planung nicht negativ beeinträchtigt und 

zusammenfassend berücksichtigt.  Im Entwurf von 2014 werden keine Vorgaben zur An-

siedlung von Gewerbe auß erhalb der Gemeinden mit der besonderen Funktion Gewerbe 

gemacht.  

 

Fazit 

Zusammenfassend werden die Ziele und Grundsätze der Landes - und Regionalplanung 

nicht beeinträchtigt.  

 

 

2.2  Einzelhandelsbelange: Auswirkungsanalyse  

 

Im Rahmen einer Auswirkungsanalyse wurden die Auswirkungen der Ansiedlung des ge-

planten Lebensmitteldiscounters  auf die vorhandenen Angebotsstrukturen sowohl in der 

Ortsgemeinde als auch in den Nachbargemeinden geprüft. Ferner war die städtebauliche 

Verträglichkeit des geplanten Vorhabens nachzuwiesen. Nachfolgend werden die Ergeb-

nisse des Gutachtens zitiert 4:  

 

ƑC`r Oqnidjs cdq @mrhdcktmf cdr Mnql` L`qjsdr hm cdq Nqsrfdldhmcd Eqdtcdmatqf hrs hm

der begutachteten Größenordnung von 800 qm Verkaufsfläche als städtebaulich verträg-

lich zu bewerten. Negative städtebauliche Auswirkungen auf die umliegenden Versor-

gungsstandorte, auf bestehende Magnetbetriebe und zentrale Versorgungsbereiche im 

Einzugsbereich sind nicht zu erwarten.  

 

Die städtebau liche Integration ist aufgrund der Lage im Siedlungsgebiet der Ortsgemeinde 

Freudenburg und der fußläufigen Erreichbarkeit eines großen Teils der Bevölkerung in Freu-

denburg faktisch gegeben. Einen ZVB, weder als Ortszentrum noch als Nahversorgungs-

standort,  gibt es derzeit in Freudenburg nicht.  

 

Die Ansiedlung des Norma Marktes ist im Sinne einer dezentralisierten und verbraucher-

nahen Versorgungsqualität in der Verbandsgemeinde Saarburg -Kell positiv zu werten. Sie 

schafft ein besseres und moderneres sowie ve rbrauchernahes Angebot.  

 

Für die geplante Ansiedlung stehen ausreichend Potenziale zu Verfügung.  

 

 
4 Vgl. Auswirkungsanalyse, S. 20  
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Die städtebauliche Unbedenklichkeit der geplanten Verkaufsflächen ist gutachterlich nach-

gewiesen, so dass das Nichtbeeinträchtigungsgebot eingehalten wird. Der  Abwägungs-

schwellenwert für die Bewertung von Einzelhandelsansiedlungen wird in keinem Fall über-

schritten.  

 

Durch die Ansiedlung des Norma Marktes mit 800 qm Verkaufsfläche in Freudenburg 

würde ein nicht -großflächiger Markt etabliert. Damit wäre aus gutach terlicher Sicht auch 

das Zentralitätsgebot (Ziel 57) erfüllt.  

 

Conclusio 

Es sind keine negativen, städtebaulichen Auswirkungen auf die zentralen Versorgungsbe-

reiche oder die bestehenden Versorgungsstandorte bei der geplanten Ansiedlung des 

Norma Marktes in  Freudenburg zu erwarten. Das Projekt ist in seiner geplanten Größen-

ordnung (800 m² Verkaufsfläche  einschließlich 20 qm Bäcker ) und räumlichen Ausprä-

gung als städtebaulich verträglich zu werten. Aus gutachterlicher Sicht kann das Vorha-

ben aus gutachterlich er Sicht [sic] mit den Zielen der Landes - und Regionalplanung in 

Dhmjk`mf fdaq`bgs vdqcdm-Ə 

 

Mit diesem Nachweis wird die Stellungnahme der Planungsgemeinschaft Region Trier be-

rücksichtigt, indem dem Grundsatz G 91 ROPneu/E mit der Durchführung der Auswir-

kungsanalyse vollumfänglich Rechnung getragen wurde.  

 

 

2.3  Flächennutzungsplanung  

 

 
Ausschnitt aus de r 1. Fortschreibung  des Flächennutzungsplans  der ehemaligen Verbandsge-

meinde Saarburg, Plangebiet in Rot, unmaßstäblich   
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Nach den Vorschriften des § 8 (2) BauGB sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungs-

plan zu entwickeln. Da der vorgesehene Standort im Flächennutzungsplan der Verbands-

gemeinde Saarburg-Kell, Ortslagenausschnitt Freudenburg, noch nicht als gewerbliche 

Baufläche dargestellt ist, muss in der F olge auch der Flächennutzungsplan angepasst wer-

den. Dies wird im Parallelverfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans erfolgen.  

 

 

2.4  Bebauungsplanung 

 

Das Plangebiet grenzt unmittelbar  östlich und südlich  an zwei rechtskräftige Bebauungs-

pläne: 

¶ Sdhkfdahds ƑFdvdqadfdahds `l Ronqsok`syƏ+ 0888 

¶ Sdhkfdahds ƑAtqfatmfdqsƏ+ 1- Ómcdqtmf+ 1/07 

 

Sdhkfdahds ƑFdvdqadfdahds `l Ronqsok`syƏ+ 0888 

Für den Bebauungsplan Sdhkfdahds ƑFdvdqadfdahds `l Ronqsok`syƏ+ cdrrdm Fdkstmfrad,

qdhbg tmlhssdka`q ďrskhbg cdr Ok`mfdahdsr ƑHm cdq GteƏliegt , ist ein Gewerbegebiet mit 

folgenden Festsetzungen ausgewiesen:  

- Zahl der Vollgeschosse: II  

- Grundflächenzahl: 0, 5, Geschossflächenzahl: 1, 0 

- Offene Bauweise  

- Traufhöhe 7,00 m über Erschließungsstraße  

- Firsthöhe 11,00 m über Erschließungsstraße  

- Dachneigung bis maximal 45°  

 

 
Bebauungsplan Gewerbegebiet am Sportplatz , unmaßstäblich  
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Sdhkfdahds ƑAtqfatmfdqsƏ lhs 1-Änderung  

Eĕq cdm Ada`ttmfrok`m Sdhkfdahds ƑBurgbungertƏ, 1. Änderung , dessen Geltungsbereich 

unmittelbar südlich  cdr Ok`mfdahdsr ƑHm cdq GteƏ khdfs+ hrs dhmAllgemeines Wohngebiet  mit 

folgenden Festsetzungen ausgewiesen:  

- Zahl der Vollgeschosse: II  

- Grundflächenzahl: 0, 3 

- Geschossflächenzahl: 0,6  

- Firsthöhe je nach Teilgebiet bis maximal 8,50 m, Traufhöhe 6,20 m, maximal sicht-

bare Fassade bis 7,00 m  

- Einzel- und Doppelhausbebauung  

- 2 Wohneinheiten je Wohngebäude  

- Dachneigung 18° bis 40°, Flachdächer  

 

Im Norden des Plangebiets ist ein Lärmschutzwall festgesetzt. In der 2. Änderung wurde 

in einem Teilbereich eine mit einem Leitungsrecht belastete Fläche und in einem weiteren  

Teilbereich Parkplätze sowie Baumpflanzungen aufgehoben und zu Baufläche geänder t.  

 

 
@trytf Ada`ttmfrok`m ƑBurgbungertƏ+ 1. Änderung  unmaßstäblich  
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@trytf Ada`ttmfrok`m ƑBurgbungertƏ, 2. Änderung , unmaßstäblich  

 

Überplanung 1. Änderung des Bebauungsplans ƑBurgbungertƏ 

C`r Ok`mfdahds ƑHm cdq GteƏ ĕadqok`ms cdm Ada`ttmfrok`m SdhkfdahdsƑAtqfatmfdqsƏin der 

1. Änderung im Bereich der L  133, da diese im Zuge der Erschließungsmaßnahme baulich 

geändert werden wird.  Wie unten dargestellt, wird mit dieser Planung eine Straßenve r-

kehrsfläche Ɗ wie vorher auch Ɗ festgesetzt. Der hier aufgestellte Bebauungsplan ersetzt 

hm chdrdl Sdhkadqdhbg chd Edrsrdsytmf cdq 0- Ómcdqtmf cdr Ada`ttmfrok`mr ƑAtqfatm,

fdqsƏ- 
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Überlagerung Plangebiet mit der Planzeichnung des Bebauungsplans Teilgebiet  ƑAtqfatmfdqsƏ+ 0-

Änderung, Überlagerung in Rot, unmaßstäblich  

 

 

2.5  Bestandssituation/Sonstige Planungen/Zwangspunkte  

 

Landschaftsplan Verbandsgemeinde Saarburg  

Im Landschaftsplan der ehemaligen Verbandsgemeinde Saarburg  ist für den Geltungsbe-

reich Folgendes dargestellt:  

- Magerwiese/ -weide mittlerer Standorte , 

- Teilweise am westlichen Plangebietsrand  verbuscht,  

- Straße und Verkehrsbegleitgrün im Bereich der L  133 . 
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Landschaftsplan, Plangebiet in Rot, unmaßstäblich  

 

 

FFH-Gebiet 

Westlich des Plangebietes befindet sich, im Anschluss an die angrenzende Grünlandfläche, 

das FFH-Fdahds ƑRdqqhfdq A`bgs`k tmc Kdtj tmc R``qƏ(FFH-6405 -303). Außerdem liegt 

mnqcvdrskhbg dhm EEG Kdadmrq`tlsxo ƑL`fdqd Vhdrd vdrskhbg EqdtcdmatqfƏ- Cie FFH-

Gebiete werden von der Planung nicht eingenommen.  

 

Im Rahmen des frühzeitigen Beteiligungsverfahrens wurde eine FFH -Verträglichkeitsvor-

prüfung gefordert, um nachzuweisen, dass durch die Planung die Schutzziele des FFH -

Gebietes nicht beeinträchtigt w erden. Die FFH-Verträglichkeitsvorprüfung wurde durch-

geführt. Im Ergebnis sind negative Auswirkungen des Vorhabens auf die Schutzziele des 

Gebietes sowie auf die festgelegten Maßnahmen des Bewirtschaftungsplans zusammen-

fassend nicht zu erwarten. Die Durchf ührung einer FFH-Verträglichkeitsstudie gemäß § 

34 BNatSchG ist demnach nicht erforderlich.  

 

Weitere Informationen können der beigefügten FFH -Verträglichkeitsvorprüfung entnom-

men werden.  
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Auszug Lanis, Plangebiet in Rot, unmaßstäblich  

 

 

M`stqo`qj ƑR``q-GtmrqĕbjƏ- 

C`r Fdahds adehmcds rhbg hl M`stqo`qj ƑR``q-GtmrqĕbjƏ-Gemäß § 4 (1) der Landesver-

nqcmtmf ĕadq cdm ƑM`stqo`qj R``q-GtmrqĕbjƏ unl 03- Edaqt`q 087/ hrs cdq Rbgtsyyvdbj

für den gesamten Naturpark die Erhaltung der landschaftlichen E igenart, Schönheit und 

des für Langzeit - und Kurzurlaub besonderen Erholungswertes des südwestlichen Huns-

rücks und des Saartales mit den begleitenden Höhenzügen von der Landesgrenze bis Kan-

zem. 

 

Gemäß § 5 (1) Nr. 1 der Verordnung ist im Naturpark ohne Gene hmigung der Landespfle-

gebehörde das Errichten baulicher Anlagen aller Art verboten. Nach Absatz 3 kann die 

Genehmigung nur versagt werden, wenn die Maßnahme dem Schutzzweck (§ 4) zuwider-

läuft und eine Beeinträchtigung des Schutzzwecks nicht durch Bedingung en oder Auflagen 

verhütet oder ausgeglichen werden kann.  

 

Durch den Erhalt bestehender Gehölzstrukturen und Wiesenflächen reduziert sich der Ein-

griff in das Landschaftsbild. Eine Integration der künftigen Planung in die Umgebung soll 

außerdem durch weitere  Pflanzvorgaben gewährleistet werden. Im Rahmen dieser Planung 

werden je 4 angefangene Stellplätze ein Laubbaum gepflanzt, sodass sich das Plangebiet 

landespflegerisch besser eingliedert.  

 

Aufgrund der absehbaren Entwicklung der westlich angrenzenden Wiese nflächen als Ge-

werbegebiet ist eine randliche Eingrünung innerhalb des Plangebiets wenig sinnvoll. Bis 

zu einem höheren Aufwachsen der Fläche wäre mit einer erneuten Rodung zu rechnen, 

die Maßnahme entsprechend nicht zweckmäßig.  
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Das Plangebiet befindet si ch nicht innerhalb einer Kernzone des Naturparks. Zur Stärkung 

der Region hinsichtlich ihres Erholungswertes für Langzeit - und Kurzurlaub widerspricht 

die Errichtung eines Lebensmittelmarktes dem Schutzzweck des Naturparks zusammen-

fassend nicht. Das Projek t sieht die Nutzung von direkt an bestehende Gewerbe - und 

Wohngebietsflächen des Ortes angrenzende Bereiche vor und minimiert daher die Inan-

spruchnahme von weiter außerhalb liegender Fläche n. In einiger Entfernung zum beste-

henden Siedlungsbereich befindlic he Flächen werden durch die Umsetzung von Aus-

gleichsmaßnahmen gestärkt und entwickelt, sodass die Auswirkungen auf den Schutz-

zweck des Naturparkes ausgeglichen werden können.  

 

 

Gentechnikfreie Gebiete nach § 19 LNatSchG  

Das Plangebiet liegt innerhalb eines gentechnikfreien Gebietes nach § 19 LNatSchG. Dem-

m`bg Ƒsind in Naturschutzgebieten, Nationalparken und Natura 2000 -Gebieten sowie in 

einem Streifen von 3 000 Metern Breite um solche Schutzgebiete die Freisetzung von 

gentechnisch veränderten  Organismen und der Anbau von gentechnisch veränderten 

Oek`mydm udqansdmƏ- 

 

Die Vorgaben werden durch den Bebauungsplan eingehalten.  

 

 

Trinkwasserschutzgebiet  

 
Auszug Geoportal Wasser, Plangebiet in Rot, unmaßstäblich (Quelle: © GeoBasis -DE / LVermGe-

oRP 2020)  

 

Der Planbereich liegt in der Zone III des aktuell nicht rechtskräftigen Wasserschutzgebiet 

Mq- 352 ƑEqdtcdmatqf-JnkkdrkdtjdmƏ+ Qdbgsrudqnqcmtmf unl 08-/3-0878- Cdqydhs adehm,

det sich das V`rrdqrbgtsyfdahds hl ƑDmsvtqe-Rs`strƏ- Cdmmnbg hrs ytq Rhbgdqrsdkktmf cdq

Wasserversorgung auch künftig davon auszugehen, dass ein neues Wasserschutzgebiet 

ƑEqdtcdmatqf-JnkkdrkdtjdmƏ `trfdvhdrdm vdqcdm vhqc- C`gdq vhqc cdq Ok`madqdhbg `tbg

zukünftig in de r Wasserschutzzone III (weitere Schutzzone) liegen, was bauliche 
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Maßnahmen nicht verbietet, da nur von einem geringen Gefährdungspotenzial für das 

Grundwasser ausgegangen wird.  

 

Es wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen von Bauvorhaben entsprechende Vorga ben 

zu beachten sind : 

 

Der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen stellt in der Schutzzone III ein hohes Ge-

fährdungspotenzial dar. Hierzu gehören z.B. die Lagerung von Heiz - und Dieselöl sowie 

Transformatoren und Stromleitungen mit flüssigen, wassergefährde nden Kühl - und Iso-

liermitteln. Die Landesverordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden 

Stoffen und über Fachbetriebe (Anlagenverordnung Ɗ AwSV) in der jeweils gültigen Fas-

sung ist zu beachten.  

 

Gemäß AwSV dürfen in der Zone III nur Anlagen ver wendet werden, die mit einem Auf-

fangraum ausgerüstet sind, sofern sie nicht doppelwandig ausgeführt und mit einem Leck-

anzeigegerät ausgerüstet sind. Der Auffangraum muss das maximal in der Anlage vorhan-

dene Volumen wassergefährdender Stoffe aufnehmen könne n. Weitergehende Anforde-

rungen durch Wasserschutzgebietsverordnungen  bleiben unberührt.  

 

 

Biotopkartierte Flächen  

Das Plangebiet nimmt  nordwestlich biotopkartierte Flächen ein und grenzt nördlich un-

mittelbar an eine Streuobstweide . Es handelt sich um:  

¶ BK-6405 -0051 -2013 Grünland - und Streuobstkomplex zwischen Kollesleuken 

und Freudenburg  

¶ BT-6405 -0280 -2007 Streuobstweide  

Der Bereich schließt ein Feldgehölz im Plangebiet ein.  

 

 
Auszug Lanis, Plangebiet in Rot, unmaßstäblich  
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Planung vernetzter Biotopsysteme/Biotopverbund (Stand 2017)  

Für das Plangebiet werden Wiesen/Weiden mittlerer Standorte angegeben. Am nördlichen 

und westlichen Rand des Gebietes ist der Erhalt der mageren Wiesen und Weiden vorge-

sehen. Weiträumig schließen sich Streuobstbestä nde auf Magerwiesen bzw. -weiden an 

das Plangebiet an.  

 

 
Auszug aus der Planung vernetzter Biotopsysteme , Landkreis Trier -Saarburg, Lage des 

Plangebiets in Rot , unmaßstäblich  

 

 

Bauverbots - und Baubeschränkungszone  

Entlang der Landesstraße L 133 müssen bauliche Anlagen außerhalb der zur Erschließung 

der anliegenden Grundstücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten im Sinne des §  22 

(1) LStrG einen Abstand von mindestens 20 m, gemessen vom äußeren Rand der befes-

tigten Fahrbahn, einhalten. Innerhalb  der Umgrenzung nach Planzeichen 15.8 Plan zV (Bau-

verbotszone) dürfen Hochbauten sowie Aufschüttungen oder Abgrabungen i.S.d. §  22  (1) 

LStrG RLP nicht errichtet werden.  Entlang der Landesstraße L  133 gilt außerhalb der zur 

Erschließung der anliegenden Grund stücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten im 

Sinne des § 23 (1) LStrG eine Baubeschränkungszone innerhalb eines Abstandes von 40 

m, gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn. Innerhalb dieser Baubeschrän-

kungszone bedürfen Genehmigungen zur Erri chtung, wesentlichen Änderung oder wesent-

lichen andersartigen Nutzung von baulichen Anlagen der Zustimmung durch die Straßen-

baubehörde i.S.d. § 23 (1) LStrG RLP.  

 

Den straßenanbaurechtlichen Belangen i. S. d. Landesstraßengesetztes RLP wird folglich 

durch die nachrichtliche Darstellung der Bauverbotszone und Baubeschränkungszone so-

wie  die Festsetzung der Baugrenze außerhalb der Bauverbotszone  angemessen Rechnung 

getragen.  
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Starkregengefährdung  

Für das Plangebiet besteht für den nördlichen als Grünfläche fest gesetzten Bereich eine 

Gefährdung für die Entstehung von Sturzfluten nach Starkregenereignissen. Die gefährde-

ten Flächen sind daher von Bebauung ausgeschlossen. Im Hinblick auf die Abflusskon-

zentration im Westen des Plangebietes und der mögliche Zufluss vo n Oberflächenwasser 

von der L 133 kann folgendes festgestellt werden:  

 

Das Projektgebiet ist aktuell mit einer Längsneigung von 2 % (von Norden nach Süden 

fallend) geplant, sodass durch die topographischen Verhältnisse ein Zufluss von Nieder-

schlagswasser v on der L 133 in das Plangebiet grundsätzlich ausgeschlossen ist. Dies 

wird durch die festgesetzten Böschungsflächen zur Herstellung des Straßenkörpers gesi-

chert. Um einen Zufluss von dem Projektgebiet auf die öffentliche Straße zu unterbinden, 

wird im weit eren Planungsprozess eine linienförmige Entwässerungseinrichtung vorgese-

hen. Der geplante Gehweg entlang der L 133 ist zur Straße geneigt, sodass auch ein 

Abfluss vom Gehweg in das Projektgebiet ausgeschlossen ist. Um das Gefährdungspo-

tenzial von Starkrege nereignissen zu reduzieren, sind grundsätzlich entlang der Bö-

schungsfüße ebenfalls linienförmige Entwässerungseinrichtungen mit Anschluss an das 

Regenwasserkanalnetz vorgesehen. Weiterhin wird, entsprechend der DIN 1986 -100, der 

erforderliche Überflutungsn achweis im weiteren Planungsverfahren erbracht.  

 

 

2.6  Planungs- und Standortalternativen  

 

In der 1. Änderung des Flächennutzungsplans ist eine Erweiterungsfläche für Gewerbe 

vorgesehen. Die Planung entspricht daher dem örtlichen Konzept für zukünftige Siedlungs-

entwicklungen und schließt unmittelbar an weitere gewerblich genutzte Flächen und Ver-

kehrsstraßen an. Es wird zudem auf Kapitel 2.1 verwiesen.  

 

 

 

 

3.  Planung 

3.1  Planungskonzeption  

 

Ziel des Bebauungsplans ist die Erschließung weiterer gewerblich genutzter Flächen in der 

westlichen  Ortslage von Freudenburg. Mit dieser Planung erfolgt die Erweiterung des be-

stehenden östlich gelegenen Gewerbegebiets . Im Bebauungsplan wird ein einzelnes Bau-

grundstück als Gewerbegebiet ausgewiesen.  

 

Hintergrund ist die geplante Ansiedlung eines kleinflächigen Einzelhandelsbetrieb es (Dis-

counter) mit einer Verkaufsfläche von unter 800 m² . 

 

Verkehrliche  Erschließung 

Die Erschließung des Plangebiets erfolgt über die L 133 durch die Anlage eines Linksab-

biegers. Die verkehrliche Erschließung wurde im Vorfeld des Verfahrens mit dem Landes-

betrieb Mobilität abgestimmt. Im Bebauungsplan ist daher eine Ein - und Ausfahrt festge-

setzt, um den straßenrechtlichen Belangen angemessen Rechnung zu tragen.  Die Zufahrt 
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wird nachrichtlich auf dem privaten Grundstück dargestellt und ermöglicht ein E in- und 

Ausfahren sowohl für Schwerlastverkehre als auch für PKW.  

 

Des Weiteren ist das Sichtdreieck gemäß den Vorgaben der RASt 06 nachrichtlich darge-

stellt. Die Sichtweiten werden eingehalten.  

 

Grün- und Freiflächen  

Im nördlichen Plangebiet werden b estehende zusammenhängende Grünflächen mit ihren 

Gehölz- und Baumbeständen zum Erhalt festgesetzt. Hochwertige Biotope werden daher 

weitestgehend erhalten. Auch an der westlichen Plangebietsgrenze werden vereinzelt 

Randgehölze im Rahmen der Geländemodellierunge n erhalten.  

 

Immissionen 

Im Rahmen einer schalltechnischen Immissionsprognose durch das schalltechnische Inge-

nieurbüro Pies wurden die zu erwartenden Beurteilungspegel an der nächstgelegenen 

schutzbedürftigen Bebauung ermittelt und beurteilt. Nachfolgend w ird das Ergebnis des 

Gutachtens zusammenfassend wiedergegeben :  

 

ƑC` rhbg ďrskhbg cdr fdok`msdm Rs`mcnqsdr vdhsdqd Fdvdqadadsqhdad adehmcdm+ hrs adh cdq

schalltechnischen Untersuchung das Irrelevanzkriterium gemäß TA Lärm  (IRW Unter-

rbgqdhstmf tl Ƭ 5 cA( `mytvdmcdm- Zƕ\ Chd Adqdbgmtmfrdqfdamhrrd ydhfdm+ c`rr `m

allen Immissionsorten der jeweils geltende Tages - sowie Nachtimmissionsrichtwert einge-

g`ksdm ayv- Ƭ 5 cA tmsdqrbgqhssdm vhqc- Tmytkúrrhfd Rohsydmodfdk rhmc s`fr vhdnachts 

nicht zu erwarten. Auch die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung 

(16. BImSchV) werden durch den zu erwartenden Ziel - /Quellverkehr auf der Erschlie-

ðtmfrrsq`ðd dhmfdg`ksdm-Ə 

 

Es werden vom Gutachter Maßnahmen aufgeführt, die zur Einh altung der Gewerbege-

räuschsituation umzusetzen sind:  

 

¶ die angesetzten Betriebsdaten dürfen beim späteren Betrieb nicht überschritten wer-

den. 

¶ Die technischen Anlagen dürfen  die in Kapitel 2.7.4 angegebene Schallleistung nicht 

überschreiten und nicht tonhaltig sein, durch die ein Zuschlag gerechtfertigt wäre.  

¶ Der Betreiber des NORMA -Marktes hat dafür Sorge zu tragen, dass die in der Berech-

nung angesetzte Schallleistung der Di eselaggregate eingehalten wird.  

¶ Die Einkaufswagensammelboxen sind einzuhausen, mit Öffnung in Richtung Norden  

¶ Eine Anlieferung vor 06.00 Uhr ist auszuschließen.  

 

Aufgrund der schalltechnischen Berechnung für ein konkretes Vorhaben im Rahmen der 

Aufstellung  eines Angebotsbebauungsplans werden die oben angeführten umzusetzenden 

Maßnahmen nicht verbindlich festgesetzt. Sie entfalten ihre Wirkung im Rahmen der Bau-

genehmigung.  

 

Weitere Informationen sind dem beigefügten Schallgutachten zu entnehmen.  
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Städtebau liche Kenndaten  

 

Bruttobauland /Gesamtgröße Plangebiet  1,22 ha 

Gewerbegebiet  (Nettobauland)  0,7 8 ha 

Straßenverkehrsfläche  (L 133)  0,21 ha 

Privatgrün  0,2 3 ha 

 

 

3.2  Planungsrechtliche Festsetzungen  

 

Art der baulichen Nutzung  

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans wird ein  Gewerbegebiet (GE) festgesetzt:  

 

Gewerbegebiet (GE)  

Im Gewerbegebiet  sind folgende Nutzungen zulässig: 

¶ Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe,  

¶ Geschäfts -, Büro- und Verwa ltungsgebäude.  

 

Nicht zulässig  sind 

1.  Tankstellen,  

2.  Anlagen für sportliche Zwecke,  

3.  Wohnungen für Aufsichts - und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und 

Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche 

und Baumasse untergeordnet sind,  

4.  Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke , 

5.  Vergnügungsstätten und  

6.  Bordelle oder bordellähnliche Betriebe.  

7.  Großflächige Einzelhandelsbetriebe mit einer Verkaufsfläche von mehr als 800 m².  

 

Der Ausschluss dieser Nutzungen erfolgt im Hinblick auf das avisierte Planziel sowie der 

Schutzbedürftigkeit der südlichen Wohnbebauung  und soll im Einzelnen näher begründet 

werden:  

1.  Die Errichtung von Tankstellen im Trinkwasserschutzgebiet widerspr äche dem grund-

sätzlichen Schutzzwec k und stünde im Konflikt mit diesem Belang.  

2.  Aufgrund des bestehenden östlich liegenden Sportplatzes und eines nicht vorhandenen 

Bedarfs an weiteren Anlagen für sportliche Zwecke erfolgt der entsprechende Aus-

schluss, um auch Nutzungsv erlagerungen vorzubeugen.  

3.  Aufgrund der Erweiterung des Gewerbegebiets und um evtl. Entwicklungsmöglichkei-

ten des bestehenden Gewerbegebiets  im Hinblick auf schallschutztechnische Belange  

nicht weiter einzuschränken,  werden Betreiberwohnungen ausgeschlossen.  

4.  Die unter Nr. 4 genannten Anlagen sind nicht mit de m östlich gelegenen Gewerbege-

biet im Hinblick auf deren Schutzwürdigkeit  und Verträglichkeit  vereinbar. Zudem sind 

derartige Anlagen städtebaulich besser  geeignet, in einer zentralen Ortslage anzusie-

deln. 

5.  Vergnügungsstätten bergen insbesondere aufgrund ihrer Nach tnutzungen  im Hinblick 

auf die südliche schutzbedürftige Wohnbebauung  erhebliche Konfliktpotenziale  (An- 

und Abfahrten, betriebliche Lärmbelästigungen bspw . durch Diskotheken) . 
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6.  Bordelle oder bordellähnliche Betriebe gelten zu den Gewerbebetrieben  und sind als 

solche auch gesondert zu betrachten . Aufgrund ihrer Eigenart bergen Sie  ähnlich wie 

Vergnügungsstätten  erhebliche Konfliktpotenziale . 

7.  Dieser Passus wur de klarstellend in die Textfestsetzungen aufgenommen, da großflä-

chige Einzelhandelsbetriebe ohnehin nicht in einem Gewerbegebiet zulässig sind.  

 

Maß der baulichen Nutzung  

Das Maß der baulichen Nutzung wird durch  folgende Festsetzungen geregelt:  

¶ Zahl der Vo llgeschosse,  

¶ Grundflächenzahl (GRZ) sowie  

¶ Höhe baulicher Anlagen . 

 

Zahl der Vollgeschosse  

Im Plangebiet wird die maximale Zahl der Vollgeschosse mit II begrenzt. Dies entspricht 

der umgebenden Bebauung des östlichen Gewerbegebiets und des südlichen Wohnge-

biets. Insgesamt ist die Festsetzung der westlichen  Ortsrandlage im Übergang zur offenen 

Landschaft damit angemessen.  

 

Grundflächenzahl  

Im Plangebiet wird für das Gewerbegebiet  eine maximale Grundflächenzahl von 0, 5 fest-

gesetzt. Dies entspricht der Festsetzung des östlichen Gewerbegebiets. Die Festsetzung 

ist in Verbindung mit der Grundfläche des Baugrundstücks ausreichend und der besonde-

ren Ortsrandlage angemessen. Eine höhere Verdichtung  ist daher städtebaulich nic ht ge-

boten.  

 

Höhe bauliche r Anlagen 

Die Höhe der baulichen Anlagen ist maßgeblich bestimmend für die städtebauliche Wir-

kung des zukünftigen Orts - und Landschafts bildes. Hierbei ist  insbesondere die Fernwir-

kung auf die Landschaft aufgrund der Ortsrandlage zu berücksichtigen. Die im Bebauungs-

plan festgesetzten Höhen orientieren sich an den Gebäudehöhen der angrenzenden Quar-

tiere. Gleichzeitig werden die Festsetzungen der jeweiligen Bebauungspläne sowie die to-

pografische Lage des Plangebiets berücksichtigt.  
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Auszug Rheinland -Pfalz in 3D mit Höhen der Bestandsgebäude, unmaßstäblich  

Quelle: Rheinland-Pfalz in 3D, © GeoBasis-DE/LVermGeoRP2021 

 

Wie der oben dargestellten Abbildung zu entnehmen ist, ist im angrenzenden Gewerbege-

biet ein Gebäude mit einer Höhe von 12, 6 m sowie im südlichen Wohnquartier ein  Wohn-

gebäude mit einer Höhe von 1 2,3 m vorhanden. 

 

Die Höhe der Gebäude wird durch die Festsetzung der maximal zulässigen Gebäudehöhe 

(bei Flachdächern Oberkante Attika, bei geneigten Dächern die Firsthöhe)  beschränkt. Die 

zulässige Gebäudehöhe (GH) wird als Höhe mit 322,00 m  über Normalhöhennull (NHN) 

festgesetzt.  

 

Der Festsetzung der Gebäudehöhe wurde die Oberkante Fertigfußboden (OK FFB) von 

310,00 m über NHN  als unterer Bezugspunkt  zugrunde gelegt.  Folglich sind Gebäudehö-

hen bis zu 12,00 m über diesen unteren Bezugspunkt möglich. Das Plangebiet fällt na ch 

Westen hin ab und es gibt in der näheren Umgebung Präzedenzfälle mit Gebäudehöhen 

von über 12,00 m. Insgesamt ist die Festsetzung dieser Höhe als landschafts - und orts-

bildverträglich einzustufen und damit städtebaulich angemessen.  
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Bauweise und überbau bare Grundstücksfläche  

Im Gewerbegebiet wird die abweichende Bauweise (a) festgesetzt: Die Gebäude sind mit 

seitlichem Grenzabstand zu errichten, dürfen jedoch eine Gesamtlänge von 50,0 m über-

schreiten. Damit soll den betrieblichen Anforderungen Rechnung g etragen werden.  

 

Die Baugrenze ist unter Berücksichtigung der straßenrechtlichen als auch naturschutz-

fachlichen Belange festgesetzt: Im Süden wird die Baugrenze entsprechend der Bauver-

botszone und im Norden entsprechend der festgesetzten Grünfläche definiert. Im Osten 

wird die Baugrenze mit einem Abstand von 10,00 m zur östlichen Grundstücksgrenze 

festgelegt, da einerseits das Gelände aufgrund der Topografie modelliert werden muss, 

andererseits soll dem Rück sichtnahmegebot  gegenüber dem bestehenden östlich liegen-

den Gewerbegebiet  angemessen Rechnung getragen werden. Im Westen wird die Bau-

grenze mit einem Abstand von 3,00 m festgesetzt, da in der abweichenden Bauweise mit 

einem Grenzabstand von mindestens 3,00  m nach Landesbauordnung gebaut werden 

muss. 

 

Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen  

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind Garagen gemäß § 12 BauGB nur innerhalb 

der überbaubaren Grundstücksflächen, Stellplätze im Sinne des §  12  BauNVO sowi e Ne-

benanlagen im Sinne des §  14  BauNVO auch außerhalb der nicht überbaubaren Grund-

stücksflächen zulässig. Die Festsetzung en erfolg en insbesondere aus Gründen der städte-

baulichen Strukturierung kleinerer Baukörper. Das festgesetzte Baufenster ist  größtmög-

lich dimensioniert, sodass hier keine Einschränkungen für den Bauherrn zu erwarten sind.  

 

Mit Geh -, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen  

Um den bestehenden Leitungen  (Stromkabel)  auf privatem Grund im Bereich der L  133 

angemessen Rechnung zu trag en, wurden mit Leitungsrechten zu belastende Flächen fest-

gesetzt. So ist die grundbuchdingliche Eintragung von Leitungsrechten  auch planungs-

rechtlich gesichert. Folglich können Versorger auch zukünftig im Bereich ihrer Leitungen 

bspw. notwendige Instandset zungsarbeiten vornehmen.  

 

 

3.3  Bauordnungsrechtliche Festsetzungen  

 

Mit den bauordnungsrechtlichen Festsetzungen soll eine harmonische Einbindung des 

Plangebiets in das Orts - und Landschaftsbild sichergestellt werden.  Aufgrund der Orts-

randlage des Plangebiets ist ein Min destmaß an gestalterischen Fest setzungen erforder-

lich, um dieses Ziel zu erreichen.  

 

Äußere Gestaltung baulicher Anlagen  

Um der besonderen Lage zur offenen Landschaft angemessen Rechnung zu tragen und 

negativen Auswirkungen auf das Orts - und Landschaftsbild vorzubeugen, sind im Gel-

tungsbereich des Bebauungsplans bei der Gestaltung der Außenflächen der Gebäu de hoch-

glänzende und spiegelnde Metall - und Kunststoffteile sowie Fassadenanstriche unzulässig.  

 

Die privaten Belange  werden hinsichtlich der Gestaltungsfreiheit hiermit zwar einge-

schränkt, da aber insbesondere die Sicherung des Landschaftsbildes ein en wesentlich 

wichtige n Belang darstellt, stellen sich diese Einschränkungen aufgrund der besonderen 

Ortsrandlage als verhältnismäßig dar.   
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Dachgestaltung  

Im Plangebiet ist die Dachform frei. Aufgrund der Festsetzung eines Gewerbegebiets sol-

len keine baulich en Einschränkungen im Bebauungsplan erfolgen. Die landschaftsbildver-

trägliche Einbindung des Plangebiets wird durch eine angemessene Höhenlagefestsetzung 

des Baukörpers gewährleistet.  

 

Anlagen zur Gewinnung regenerativer Energien (Solarenergie, Fotovoltaik ) und Dachbe-

grünungen sind zulässig , um den Klima - und Umweltschutz nicht einzuschränken. Eine 

Umsetzung von Photovoltaikanlagen und Dachbegrünung ist ausdrücklich erwünscht.  

 

Einfriedungen 

Um den betriebsbedingten Anforderungen hinsichtlich einer ausreic hend hohen Einfrie-

dung Rechnung zu tragen, wird im Gewerbegebiet eine Einfriedungshöhe  von 2,00 m über 

natürlicher Geländeoberfläche in transparenter Form (z.B. Metallgitterzäune) festgesetzt. 

Um den offenen Charakter des Gewerbegebiets zu wahren, sind die  Art und die Höhe der 

Einfriedungen differenziert geregelt. Optisch geschlossene Einfriedungen sind  daher zum 

öffentlichen Straßenraum als niedrige Mauern bis maximal 50 cm Höhe  oder Zäune und 

Hecken bis maximal 1,00 m Höhe zulässig. 

 

Gestaltung der unbebauten Flächen bebauter Grundstücke  

Die nicht überbauten Flächen bebauter Grundstücke sind, mit Ausnahme der Zugänge, 

Einfahrten, Stell - und Lagerplätze sowie Traufstreifen als Grünflächen oder gärtnerisch 

anzulegen und zu unterhalten. Die Anlage und f lächige Abdeckung von Grünflächen mit 

Mineralstoffen (z.B. Kies, Splitt, Schotter, Wasserbausteine o.ä.) oder oberflächlich sicht-

baren Folien ist nicht zulässig. Diese Bindung gilt nicht für Zugänge, Einfahrten, Stell - und 

Lagerplätze sowie Traufstreifen.  

 

Im Sinne eines schonenden Umgangs mit Grund und Boden soll das notwendige Maß der 

Versiegelung auf ein Minimum reduziert werden, weshalb die nicht überbauten Grund -

stücksflächen als Grünflächen oder gärtnerisch anzulegen sind. Zusätzlich werden durch 

die anzupflanzende Vegetation den ökologischen und klimatischen Ansprüchen (bspw. 

Schaffung von Lebensräumen für Pflanzen und Tierarten, Lokalklimaregulation) ent spre-

chende Flächen geschaffen. Durch die Schaffung von gärtnerischen Anlagen wird nicht 

zuletzt das optische Erscheinungsbild des Gewerbegebietes aufgewertet.  

 

 

3.4  Landespflegerische r Festsetzungen 

 

Es wird auf den Umweltbericht (Kapitel C) verwiesen.  
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4.  Ver- und Entsorgung  

Die Ver- und Entsorgung wird  mit den Trägern  einvernehmlich  abgestimmt . 

 

 

4.1  Wasserversorgung  

 

Die Wasserversorgung des Plangebiets soll durch Anschluss an das vorhandene Versor -

gungsnetz erfolgen. Die Erschließung mit Wasser wird rechtzeitig mit dem Versorgungs-

träger abgestimmt.  

 

 

4.2  Löschwasserversorgung  

 

¶ Zur Löschwasserversorgung muss eine ausreichende Löschwassermenge zur Verfü-

gung stehen. Die Löschwassermenge ist nach dem Arbeitsblatt W 405 des DVGW -

Regelwerkes (Deutsche Vereinigung des Gas - und Wasserfaches e.V.) zu bestimmen.  

¶ Zur Löschwasserversorgung muss  eine Löschwassermenge von mindestens 1600l/min 

(96m³/h) über einen Zeitraum von zwei Stunden zur Verfügung stehen.  

¶ Die ansetzbaren Löschwasser -Entnahmestellen bestimmen sich nach dem DVGW Ar-

beitsblatt W 405 und sind mit der Brandschutzdienststelle abzusti mmen.  

 

Die Hinweise werden im Rahmen der Erschließungs - und Hochbau planung berücksichtigt. 

Die Löschwasserversorgung wird entsprechend sichergestellt werden.  

 

 

4.3  Abwasserentsorgung  

 

Die Entsorgung des Schmutzwassers des Plangebiets wird durch Anschluss an die öffent-

liche Abwasseranlage sichergestellt . Die Schmutzwasserbeseitigung wird  mit den Werken  

abgestimmt.  

 

Der im Plangebiet anfallende Niederschlag soll im Trennsystem in ein südwestlich gelege-

nes Regenrückhaltebecken fortgeleitet werden.  

 

 

4.4  Energieversorgung 

 

Die Versorgungsleitungen (bspw. Gas, Strom) sollen über Anschluss an das vorhandene 

Versorgungsnetz sichergestellt werden. Der Beginn und der Ablauf der Erschließungsmaß -

nahme werden mit den entsprechenden Versorgungsträgern rechtzeitig abgestimmt.  

 

 

4.5  Abfallentsorgung  

 

Die geplante Ein - und Ausfahrt und sowie die Linksabbiegerspur sind  auf eine Befahrbar-

keit durch ein dreiachsiges Abfallsammelfahrzeug  ausgelegt. 

 



Seite 45 , Ada`ttmfrok`m ƑHm cdq GteƏ, Ortsgemeinde Freudenburg, Verbandsgemeinde Saar-

bug-Kell, Begründung, Umweltbericht , Fassung für die Bekanntmachung  

 gemäß § 10 (3) BauGB , Stand: September  202 2 

 

 
 

4.6  Telekommunikation  

 

Das Baugebiet soll an das öffentliche Telekommunikationsnetz angeschlossen werden. 

Der Beginn und der Ablauf der Erschließungsmaßnahme ist mit dem Versorger rechtzeitig 

(mind. 3 Monate vor Baubeginn) abzustimmen.  

 

 

 

 

 

5.  Bodenordnung 

Bei der Realisierung des Bebauungsplans erfolgt eine Neuvermess ung. Die privaten Grund-

stücksflächen wurden vom Vorhabenträger erworben. Es ist daher kein Umlegungsverfah-

ren nach dem Baugesetzbuch erforderlich.  

 

 

 

 

6.  Realisierung und Kosten  

Die Planungs- und Erschließungskosten  werden von dem Vorhabenträger des Lebensmit-

teldiscounters übernommen. 
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C) Umwelt - und Naturschutz  

(Umweltbericht gemäß § 2 (4) BauGB)  
 

1.  Einleitung 

1.1  Kurzdarstellung von Inhalt und wichtigsten Zielen  

 

Die Ortsgemeinde Freudenburg plant die Entwicklung von Gewerbegebietsflächen für die 

Errichtung eines Lebensmitteldiscounters, um die örtliche Versorgung sicherzustellen. 

Hierzu soll eine Wiese - tmlhssdka`q `mfqdmydmc `m c`r ƑFdvdqadfdahds `l Ronqsok`syƏ- 

als Bauland ausgewiesen werden.  

 

 
Lage des Plangebietes (roter Kreis) innerhalb der Gemeinde Freudenburg (ohne Maßstab)  

 

 



Seite 47 , Ada`ttmfrok`m ƑHm cdq GteƏ, Ortsgemeinde Freudenburg, Verbandsgemeinde Saar-

bug-Kell, Begründung, Umweltbericht , Fassung für die Bekanntmachung  

 gemäß § 10 (3) BauGB , Stand: September  202 2 

 

 
 

  
Lageübersicht des Bebauungsplans, Luftbild, unmaßstäblich, Quelle: ©GEO -Basis DE 

 

 

1.2  Bedeutsame Ziele des Umweltschutzes  

 

Bundesnaturschutzgesetz/Landesnaturschutzgesetz  

Die übergeordneten Ziele des Umweltschutzes sind im §  1 Landes- bzw. Bundesnatur -

schutzgesetz wiedergegeben:  

 

ƑM`stq tmc K`mcrbg`es rhmc `tefqtmc hgqdr dhfdmdm Vdqsdr tmc `kr Kdadmrfqtmck`fdm cdr

Menschen auc h in Verantwortung für die künftigen Generationen, in besiedelten und un -

besiedelten Bereichen so zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln und, soweit erforderlich, 

wiederherzustellen, dass  

1.  die Leistungs - und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes,  

2.  die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Naturgüter,  

3.  die Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebensstätten und Ɗräume sowie  

4.  die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Land -

schaft  

`te C`tdq fdrhbgdqs rhmc-Ə 
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Bundesbodenschutzgesetz  

Gemäß § 1 BBSchG ist Zweck des Gesetzes, nachhaltig die Funktion des Bodens zu si-

chern oder wieder herzustellen. Hierzu sind schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, 

der Boden und die Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen zu 

sanieren und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. Bei Ein -

wirkung auf den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktion sowie seiner 

Funktion als A rchiv der Natur - und Kulturgeschichte soweit wie möglich vermieden wer-

den. 

 

Das Plangebiet grenzt an den bestehenden Siedlungskörper der Gemeinde Freudenburg 

an. Östlich des Projektgebietes befindet sich ein bereits bestehendes Gewerbegebiet, süd-

lich, durc h eine Landstraße getrennt, ein Wohngebiet. Es sind keine Vorbelastungen des 

Bodenkörpers bekannt. Die angrenzenden Gewerbe - und Wohngebiete weisen jedoch be-

reits versiegelte Flächen auf. Die Böden im Gebiet besitzen keine besonderen Merkmale.  

 

 

Baugesetzbuch 

Gemäß § 1 (5) BauGB sollen Bauleitpläne eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, 

die die sozialen wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verant -

wortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang bringen und eine  dem 

Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten. Sie sollen 

dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebens -

grundlagen zu schützen und zu entwickeln, auch in Verantwortung für den allgemeinen  

Klimaschutz sowie die städtebauliche Gestaltung und das Orts - und Landschaftsbild bau -

kulturell zu erhalten und zu entwickeln.  

 

Zur Ausweisung des Plangebiets wird eine Fläche unmittelbar angrenzend an ein beste-

hendes Gewerbegebiet gewählt. Hierdurch werd en durch eine fortgesetzte Bündelung von 

Gewerben negative Auswirkungen mini - und die positiven maximiert. Der bestehende 

Siedlungskörper der Ortsgemeinde Freudenburg wird dadurch erweitert.  

 

 

Wasserhaushaltsgesetz/Landeswassergesetz  

Gemäß § 1a Wasserhaush altsgesetz sind Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts 

und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu sichern. Sie sind so zu bewirtschaften, dass 

sie dem Wohl der Allgemeinheit und im Einklang mit ihm auch dem Nutzen des Einzelnen 

dienen, vermeidbare B eeinträchtigungen ihrer ökologischen Funktionen und der direkt von 

ihnen abhängenden Landökosysteme und Feuchtgebiete im Hinblick auf deren Wasser -

haushalt unterbleiben und damit insgesamt eine nachhaltige Entwicklung gewährleistet 

wird. Dabei sind insbeso ndere mögliche Verlagerungen von nachteiligen Auswirkungen 

von einem Schutzgut auf ein anderes zu berücksichtigen.  

 

Die Planung sieht keinen Eingriff in ein bestehendes Oberflächengewässer vor. Das 

nächstgelegene Gewässer liegt in ca. 250 m Entfernung und  ist vom Projekt folglich nicht 

betroffen. Das Plangebiet befindet in Zone III des aktuell nicht rechtskräftigen Wasser-

schutzgebie ts Nr. 463  ƑEqdtcdmatqf-JnkkdrkdtjdmƏ. 
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Bundesimmissionsschutzgesetz  

Zweck des Gesetzes ist es, Menschen, Tiere, Pflanzen, den Boden, das Wasser, die At -

mosphäre sowie Kultur - und sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu 

schützen und dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen vorzubeugen.  

 

Durch die Ausweisung des Gewerbegebietes am Ortsrand von Fre udenburg werden  durch 

den zunehmenden Verkehr auftretende Emissionen möglichst verringert. Im Rahmen einer 

schalltechnischen Immissionsprognose durch das schalltechnische Ingenieurbüro Pies zur 

Errichtung des Discounters wurden die zu erwartenden Beurteilungspegel an der nächst-

gelegenen schutzbedürftigen Bebauung ermittelt und beurteilt. Aufgrun d der schalltechni-

schen Berechnung für ein konkretes Vorhaben im Rahmen der Aufstellung eines Ange-

botsbebauungsplans werden die innerhalb des Gutachtens angeführten umzusetzenden 

Maßnahmen nicht verbindlich festgesetzt. Sie entfalten ihre Wirkung im Rahmen  der Bau-

genehmigung.  

 

 

2.  Planerische Vorgaben, Schutzgebiete und Objekte  

2.1  Landesentwicklungsprogramm IV Rheinland -Pfalz - (Stand: 2. Teilfort-

schreibung 2015)/Regionaler Raumordnungsplan Trier (RROP 1985/1995)  

 

Es wird auf Kapitel 2.1 der Begründung verwiesen.  

 

 

2.2  Flächennutzungsplanung  

 

Es wird auf Kapitel 2.3 der Begründung verwiesen.  

 

 

2.3  Bebauungsplanung 

 

Es wird auf Kapitel 2.4 der Begründung verwiesen.  
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2.4  Planung vernetzter Biotopsysteme  

 

 
Auszug aus der Planung vernetzter Biotopsysteme, 

Landkreis Trier-Saarburg, Lage des Plangebiets in Rot 

(ohne Maßstab  

 

 

 

 

Für das Plangebiet werden Wiesen/Weiden mittlerer Standorte angegeben.  Am nördlichen 

und westlichen Rand des Gebietes ist der Erhalt der mageren Wiesen und Weiden vorge-

sehen. Weiträumig schließe n sich Streuobstbestände auf Magerwiesen bzw. -weiden an 

das Plangebiet an.  

 

 

2.5  Schutzgebiete  

 

Die Fläche des Plangebietes schließt im Nordwesten an das FFH-Fdahds ƑRdqqhfdq A`bgs`k

tmc Kdtj tmc R``qƏ(FFH-6405 -303) an. Auswirkungen auf das Schutzgebiet wur den 

innerhalb einer FFH-Verträglichkeitsvorprüfung untersucht. 5  

 

@m cdm ďrskhbgdm Nqsrq`mc unm Eqdtcdmatqf rbgkhdðs c`r M`stqrbgtsyfdahds ƑDhcdqadqf adh

EqdtcdmatqfƏ 'MRF-7235 -100) an, es befindet sich in > 600 m Entfernung vom Plange-

biet.  

 

 
5 FFH-Verträglichkeitsvorprüfung zur Änderung des Flächennutzungsplanes und Aufstel -lung des Bebau-

tmfrok`mdr ƑHm cdq GteƏ- EEGƊ Gebiet 6405 -2/2 ƑRdqqhfdq A`bgs`k tmc Kdtj tmc R``qƏ- Rs`cs-Land-plus 

GmbH. Boppard. Januar 2022.  
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Vdhsdqghm adehmcds rhbg c`r Ok`mfdahds hl M`stqo`qj ƑR``q-GtmrqĕbjƏ 'MSO-071 -003) . Ge-

lúð ¦ 3 '0( cdq K`mcdrudqnqcmtmf ĕadq cdm ƑM`stqo`qj R``q-GtmrqĕbjƏ unl 03- Edaqt`q

1980 ist der Schutzzweck für den gesamten Naturpark die Erhaltung der landschaftlichen 

Eigenart, Schönheit und des für Langzeit - und Kurzurlaub besonderen Erholungswertes 

des südwestlichen Hunsrücks und des Saartales mit den begleitenden Höhenzügen von 

der Landesgrenze bis Kanzem.  

 

Gemäß § 5 (1) Nr. 1 der Verordnung ist im Naturpark ohne Gen ehmigung der Landespfle-

gebehörde das Errichten baulicher Anlagen aller Art verboten. Nach Absatz 3 kann die 

Genehmigung nur versagt werden, wenn die Maßnahme dem Schutzzweck (§ 4) zuwider-

läuft und eine Beeinträchtigung des Schutzzwecks nicht durch Bedingun gen oder Auflagen 

verhütet oder ausgeglichen werden kann.  

 

Für touristische Zwecke kommt der Fläche aktuell keine besondere Bedeutung zu. Die 

Errichtung eines Lebensmitteldiscounters  baut die Möglichkeiten zur Nahversorgung von 

Freudenburg aus.  

 

Im Rahmen dieser Planung werden je 4 angefangene Stellplätze ein Laubbaum gepflanzt, 

sodass sich das Plangebiet landespflegerisch besser eingliedert.  Wichtige Biotopstrukturen 

im Norden des Plangebietes (Glatthaferwiese, alte Silberweide) werden durch die Planung 

erhalten. Zusätzlich ist zum Ausgleich der geplanten Eingriffe die Schaffung extensiver 

Streuobstwiesen auf umliegenden Flächen des Naturparks vorgesehen.  

 

 

2.6  Biotopkartierung Rheinland -Pfalz 

 

Der Quellbach östlich Kollesleuken befindet sich in ca. 50 m Entf ernung und stellt  en 

gesetzlich geschütztes Biotop nach § 30 BNatSchG und § 15 LNatSchG  dar, er wird durch 

die Planung nicht berührt.  

 

An die nördliche sowie westliche Grenze des Plangebietes grenzt der Biotopkomplex 

ƑFqĕmk`mc- und Streuobstkomplex zwisch dm Jnkkdrkdtjdm tmc EqdtcdmatqfƏ `m- Dq hrs bg`,

q`jsdqhrhdqs `kr ƑJkdhmsdhkhfdr Lnr`hj `tr9 Lúgvhdrdm tmc-weiden, Fettwiesen und -wei-

den, Äckern und Ackerbrachen sowie Hochstamm -Obstanlagen entlang eines nach Wes-

ten geneigten und von Bachtälern gegliederte n Hanges; die höher und auf Muschelkalk 

liegenden Partien werden ackerbaulich genutzt; der Mittelhang wird von Grünland und 

Rsqdtnarso`qydkkdm dhmfdmnlldm-Ə6 C`r Rbgtsyyhdk cdr Ahnsnojnlokdwdr hrs chd ƑDqg`k,

tung der kleinteiligen Kulturlandschaft und des Mosaiks aus Streuobst - und Grünlandflä-

bgdm lhs m`stqrbgtsyjnmenqldq Mtsytmf-Ə 

 

@m c`r Ok`mfdahds fqdmys mďqckhbg cdq j`qshdqsd Ahnsnosxo ƑRsqdtnarsvdhcdm vdrskhbg Mdt,

a`tfdahds EqdtcdmatqfƏ 'GJ2( tmc vdrskhbg chd ƑRsqdtnarsvhdrdm `m cdq Rsq`ðd yvhrbgdm

Freucdmatqf tmc JnkkdrkdtjdmƏ 'GJ1( `m- B`- 4/ l vdrskhbg cdr Ok`mfdahdsr adehmcds rhbg

dhmd L`fdqvhdrd 'ƑL`fdqd Vhdrd vdrskhbg EqdtcdmatqfƏ, xED1). Die genannten Biotopty-

odm fdgďqdm vhdcdqtl ytl Ahnsnojnlokdw ƑFqĕmk`mc- und Streuobstkomplex zwischen 

 

 
6 https://reports.naturschutz.rlp.de/cocoon/osiris/html/7660100?GISPADID=2468507, au fgerufen am 

02.08.2021  
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Kollesleujdm tmc EqdtcdmatqfƏ+ vdkbgdq c`r Ok`mfdahds `m vdrskhbgdq tmc mďqckhbgdq Rdhsd

umgibt. Punktuell werden Flächen des Biotopkatasters am westlichen Rand des Plange-

bietes überplant.  

 

 

 

 

3.  Grundlagenermittlung/Basisszenario  

3.1  Naturräumliche Gliederung und Lage 

 

Das 1, 22 ha große Plangebiet befindet sich im Westen der Ortsgemeinde Freudenburg im 

Landkreis Trier -Saarburg auf einer Höhe zwischen 300 m und 320 m ü. NN.  

 

Das Untersuchungsgebiet liegt in der Großlandschaft Gutland innerhalb des Landschafts -

q`tlr 15/-3 ƑEqdtcdmatqfdq Ltrbgdkj`kjok`ssdƏ9 

 

ƑDr g`mcdks rhbg tl dhmd hrnkhdqsd Ltrbgdkj`kj-Hochfläche, die sich südlich an den Höhen-

rücken des Saarburger Waldes anschließt. Sie ist durch einige Quellmulden und z.T. 

schluchtartig eingeschnittene Täler, die zum Leukbach und  damit Richtung Saar hin ent-

wässern, gegliedert.  

 

Aufgrund der fruchtbaren Böden ist der Landschaftsraum überwiegend landwirtschaftlich 

genutzt mit hohem Anteil an Ackerflächen. Grünland ist vor allem in Bachtälern und Quell-

mulden und entlang steiler Hänge  verbreitet, wobei traditionelle Nutzungsformen das 

Landschaftsbild prägen. Insbesondere ein hoher Anteil an Streuobstwiesen säumt die 

Straße nach Kollesleuken im Leukbachtal und erstreckt sich zwischen Freudenburg und 

Kastel-Staadt, wobei die Kuppenlagen magere und artenreiche Wiesen tragen. Nordwest-

lich der Ortslage ist das natürliche Relief durch einen heute stillgelegten Kalksteinbruch 

überprägt. Der angrenzende Eiderberg ist aufgrund seiner trockenen und flachgründigen 

Böden durch großflächige Halbtroc kenrasen geprägt, die zusammen mit dem offengelas-

senen Steinbruch als Naturschutzgebiet ausgewiesen sind.  

 

Der geringe Waldanteil auf dem Muschelkalkplateau ist für das Landschaftserleben nur 

von untergeordneter Bedeutung, zumal der Landschaftsraum von wal dreichen Landschaf-

ten eingerahmt wird. Es überwiegen Misch - und Nadelforste, die sich auf einzelne Hang-

lagen wie z.B. südlich und südwestlich der Burg Freudenburg beschränken und zu den 

Nachbarräumen überleiten.  

 

Der Ortskern von Freudenburg liegt auf eine m schmalen Buntsandsteinsporn am Südrand 

der Einheit und hat sich durch umfangreiche randliche Siedlungserweiterungen weit nach 

Norden auf die Plateaufläche ausgedehnt. Der Siedlungskern ist jedoch noch deutlich 

durch die historischen Siedlungsstrukturen g eprägt, insbesondere durch die im 14. Jahr-

gtmcdqs dqa`tsd Atqf`mk`fd hmlhssdm cdr Nqsdr-Ə7 

 

 

 
7 https://geodaten.naturschutz.rlp.de/landschaften_rlp/landschaftsraum.php? lr_nr=260.4, aufge-

rufen am 04.08.2021  
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3.2  Schutzgüter gem äß § 1 (6) Nr. 7 a) BauGB  

 

3.2.1  Fauna (Tierwelt)  

Im Rahmen einer artenschutzrechtlichen Vorprüfung  wurden die als relevant zu betrach -

tenden Artengruppen  des Erweiterungsgebietes erfasst.  Zusätzlich wurden die Zielarten 

des Anhangs II der FFH-Richtlinie innerhalb einer FFH-Verträglichkeitsvorprüfung unter-

sucht.   

 

Baumhöhlenbewohnende Fledermäuse können die alte Silberweide im Nordwesten des 

Plangebietes als Ruhe- oder Fortpflanzungsstätte nutzen. Die offene Wiese kann als Jagd-

habitat genutzt werden. Höhlenbrüter und Vogelarten, die in Feldgehölzen brüten und das 

(Halb-) Offenland bewohnen, können die Feldgehölze bzw. im Falle von Höhlenbrütern die 

Silberwe ide im Plangebiet ebenfalls als Brutstätte und die Wiese als Jagdhabitat nutzen.  

 

Die Nähe zur Siedlung und zum bestehenden Gewerbegebiet schließt das Plangebiet als 

Lebensraum für störempfindliche Arten, wie z. B. Grauspecht und Rebhuhn, sehr wahr-

scheinlich aus. Durch die deutliche Entfernung zu Gewässern ist außerdem nicht mit der 

Beeinflussung von Fischen und Amphibien zu rechnen.  

 

Im direkten Umfeld des Plangebietes befinden sich geschützte Biotope, welche als Rück-

zugsort für vorkommende Tierarten zu erhalten sind.  

 

 

3.2.2  Flora/Biotoptypen  

Das Plangebiet befindet sich auf einer nach Westen abfallenden Wiese. Südlich wird das 

Plangebiet durch die L  133 begrenzt. Westlich und nördlich schließen sich Feldgehölze 

und Streuobstwiesen an, östlich ei n bestehendes Gewerbegebiet. Entlang der L  133 ver-

läuft eine, zeitweise mit Wasser durchflossene, Betonrinne. Am äußersten Rand des Plan-

gebiets befinden sich Gruppen überwiegend kleinerer Feldgehölze; in der nordwestlichen 

Ecke stockt eine größere Silberwe ide mit einigen Misteln.  

 

FFH-Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH -Richtlinie werden von der Planung nicht 

berührt.  

 



Seite 54 , Ada`ttmfrok`m ƑHm cdq GteƏ, Ortsgemeinde Freudenburg, Verbandsgemeinde Saar-

bug-Kell, Begründung, Umweltbericht , Fassung für die Bekanntmachung  

 gemäß § 10 (3) BauGB , Stand: September  202 2 

 

 
 

 
Biotope und Nutzungstypen im Plangebiet (ohne Maßstab).  

 

Eine Bestandskartierung des Gebietes erfolgte im Juni 2020, ergänzt durch eine Nachbe-

gehung im August 2021. Im Plangebiet wurden folgende Biotoptypen kartiert:  

 

Code Biotop 

BA1 Feldgehölz aus einheimischen Baumarten  

BF3 Einzelbaum 

BF6 Obstbaumreihe  

EA0 Fettwiese  

EA1 Fettwiese, Flachlandausprägung (Glatthaferwiese)  

EE5 Gering bis mäßig verbuschte Grünlandbrache  

FN6 Betonrinne  

HC3 Straßenrand 

HC4 Verkehrsrasenfläche  

VA0  Verkehrsstraße  

VB1 Feldweg, befestigt  

lx Bestandsprägende Art: Vogelkirsche  
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BA1 Feldgehölz aus einheimischen Baumarten 

 
Blick auf ein Feldgehölz entlang des bestehenden Gewerbegebiets.  

 

Entlang des Plangebiets erstrecken sich mehrere Gruppen unterschiedlich entwickelter 

Feldgehölze. Entlang des bestehenden Gewerbegebiets stocken ausschließlich kleinere 

Bestände geringen Alters, während entlang der Westseite des Plangebiets auch größere 

Bäume stocken. Vorkommende Arten umfassen:  

 

botanischer Name  deutscher Name  

Cornus sanguinea  Roter Hartriegel  

Crataegus ssp.  Weißdorn  

Malus ssp. Wildapfel  

Prunus avium  Vogelkirsche  

Prunus spinosa Schlehe 

Rosa canina Hundsrose 

Salix alba Silberweide  

Sambucus nigra  Schwarzer Holunder  

 


















































